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Anlagen zum Protokoll der Mitgliederversammlung 
VLSP* Mitgliederversammlung am 27. März 2021 

 

Anlage 1: Geschäftsordnung Online-MV 

Anlage 2: Satzungsänderungen 

Anlage 3: Abstimmungsgrafiken (Votes Up) 



 

 
 
 

G e s c h ä f t s o r d n u n g  f ü r  
o n l i n e  M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g e n  

in der Fassung vom März 2021 
 

1. Die Mitgliederversammlung kann auch über das Internet als Online-
Versammlung in unserem VLSP*-Video-Konferenzraum abgehalten werden, 
den wir bei Alfaview (www.alfaview.com) eingerichtet haben. 
Abstimmungen erfolgen mit dem Abstimmungstool votesUP! 
(www.votesup.eu). Beide Tools erlauben eine DSGVO-konforme Umsetzung 
der Mitgliederversammlung.  
Aus wichtigen Gründen (z.B. technischen Problemen) kann der Vorstand – 
auch während der MV – auf andere Tools ausweichen, wenn gewährleistet 
ist, dass alle Mitglieder, die an der MV teilnehmen, Zugang zu diesem Tool 
haben, und die MV (insbes. die Abstimmungen) satzungskonform umgesetzt 
werden können. 

Einladung und Teilnahme an der MV: 

2. Jedes VLSP* Mitglied erhält einen kostenfreien persönlichen Zugang zu 
unserem VLSP*-Video-Konferenzraum bei Alfaview per E-Mail. Der Zugang 
ist an die dem VLSP* bekannte E-Mail-Adresse des Mitgliedes gebunden und 
pro Mitglied mit einem (selbst vergebenen) Passwort geschützt. 

3. Weitere Zugangsvoraussetzungen zum VLSP*-Video-Konferenzraum sind 
der (kostenfreie) Download und die Installation der Alfaview-App (erhältlich 
für die Betriebssysteme Windows, Mac, Linux, Android, iOS). Für die 
Teilnahme ist außerdem eine stabile Internetverbindung erforderlich und die 
Benutzung eines Headsets empfohlen. 

4. Die Einladung zu der Online-Versammlung erfolgt per E-Mail. Sie enthält a) 
die Tagesordnung, b) die Beschreibung der Teilnahmevoraussetzungen, c) 
den Hinweis, sich – falls noch nicht geschehen – bereits vor der Online-
Versammlung den Zugang zum VLSP*-Video-Konferenzraum freizuschalten 
und d) den Hinweis, dass sie sich – falls Zugangsschwierigkeiten bestehen 
sollten – an die IT-verantwortliche Person des VLSP* wenden können. 
Außer der E-Mail-Einladung erhalten alle Mitglieder ohne bestehenden 
Zugang zum VLSP*-Video-Konferenzraum eine Einladung dazu über das 
Alfaview-System. 

5. Ausreichend sind dabei die ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an die 
letzte dem Vorstand bekannt gegebene Email-Adresse des jeweiligen 
Mitglieds. Mitglieder, die über keine E-Mail-Adresse verfügen, erhalten die 
Einladung zur Online-Versammlung per Post an die letzte dem Vorstand 
bekannt gegebene Adresse. Sie werden besonders darauf hingewiesen, dass 
die Teilnahme eine E-Mail-Adresse erfordert und uns diese (per E-Mail) bis 
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spätestens drei Tage vor der Online-Mitgliederversammlung mitgeteilt 
werden muss, um den Zugang zum VLSP*-Video-Konferenzsystem noch 
rechtzeitig einrichten zu können. 

6. Gäste können zur Versammlung zugelassen werden und erhalten einen 
Gastlink. 

Abstimmungen: 

7. Abstimmungen erfolgen mit dem Abstimmungstool votesUP! 
(www.votesup.eu). Der Link zu den Abstimmungen der Veranstaltung wird 
nur während der Versammlung im VLSP*-Video-Konferenzraum angezeigt 
(in der Toolbox von Alfaview). 

8. Der Zugang zum Abstimmungstool ist an die dem VLSP* bekannte E-Mail-
Adresse des Mitgliedes gebunden, die im Abstimmungstool hinterlegt ist. 
Die Mitglieder loggen sich mit ihrer E-Mail-Adresse in votesUP! ein und 
erhalten nach dem Einloggen an ihre E-Mail-Adresse einen Sicherheitscode, 
mit dem sie sich verifizieren (2-Faktor-Authentifizierung). Sie können dann 
an allen Abstimmungen während der MV teilnehmen. 

9. Es ist möglich, sich mit mehreren Endgeräten in votesUP! per E-Mail 
einzuloggen, es ist allerdings nur 1 Stimmabgabe pro Abstimmung und 
Mitglied (d.h. pro E-Mail-Adresse, die vom VLSP* in votesUP! hinterlegt 
wurde) möglich. 

10. Wenn ein Mitglied die Stimme eines anderen (nicht anwesenden) Mitglieds 
übertragen bekommen hat, wird das Stimmgewicht des anwesenden 
Mitglieds in votesUP! auf 2 erhöht. 

11. VotesUP! erlaubt das Durchführen geplanter und von ad-hoc 
Abstimmungen.  

12. Abstimmungen können mit votesUP! offen oder geheim durchgeführt 
werden.  

13. Die Ergebnisse der Abstimmungen werden unmittelbar nach 
Abstimmungsende bekannt gegeben und im Protokoll dokumentiert.  

14. Nach Abschluss der Veranstaltung erhält der VLSP* von votesUP! eine E-
Mail mit den kummulierten Abstimmungsergebnissen (keine 
Einzelstimmen). Diese E-Mail wird dem MV-Protokoll angehängt. 



 

 
 

ALTE VLSP SATZUNG (2019) NEUE VLSP SATZUNG (2021) 
 

§6 Mitgliederversammlung §6 Mitgliederversammlung  
10. Die Mitgliederversammlung kann auch über 

das Internet als Online-Versammlung in ei-
nem nur für Mitglieder mit ihren Legitimati-
onsdaten und einem gesonderten Zugangs-
wort zugänglichen Chatroom abgehalten 
werden. Die Versammlung findet dann nach 
den Grundsätzen der geschlossenen Benut-
zergruppe statt. Die Einladung zu der On-
line-Versammlung erfolgt per E-Mail. Sie 
enthält neben der Tagesordnung auch die In-
ternetadresse und die Zugangsdaten zur On-
line-Versammlung. Die Mitglieder verpflich-
ten sich, diese Daten nicht an Dritte, die 
nicht Vereinsmitglied sind, weiter zu geben. 
Das jeweils nur für die aktuelle Versamm-
lung gültige Zugangswort wird mit einer ge-
sonderten E-Mail unmittelbar vor der Ver-
sammlung, maximal 3 Stunden davor, be-
kannt gegeben. Ausreichend ist dabei die 
ordnungsgemäße Absendung der E-Mail an 
die letzte dem Vorstand bekannt gegebene 
Email-Adresse des jeweiligen Mitglieds. 
Mitglieder, die über keine Email-Adresse 
verfügen, erhalten das Zugangswort per Post 
an die letzte dem Vorstand bekannt gegebene 
Adresse. Ausreichend ist die ordnungsgemä-
ße Absendung des Briefes zwei Tage vor der 
Mitgliederversammlung. Sämtliche Mitglie-
der sind verpflichtet, das Zugangswort kei-
nem Dritten zugänglich zu machen und unter 
strengem Verschluss zu halten. Die Stimm-
abgabe erfolgt über sog. E-Mail-Formulare 
im Bereich der geschlossenen Benutzergrup-
pe. Die Versammlung wird in Form eines 
Computer-Log-Files protokolliert. Dieses ist 
in Papierform zu unterzeichnen und wird 
dem Protokoll der Versammlung beigefügt. 

10. Online Mitgliederversammlung: Abwei-
chend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs (BGB) kann der Vorstand 
nach seinem Ermessen beschließen und in 
der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder 
an der Mitgliederversammlung ohne Anwe-
senheit an einem Versammlungsort teilneh-
men und ihre Mitgliederrechte im Wege der 
elektronischen Kommunikation ausüben. Der 
Vorstand kann in einer „Geschäftsordnung 
für Online-Mitgliederversammlungen“ geeig-
nete technische und organisatorische Maß-
nahmen für die Durchführung einer solchen 
Mitgliederversammlung beschließen, die ins-
besondere sicherstellen sollen, dass nur Ver-
einsmitglieder an der Mitgliederversamm-
lung teilnehmen und ihre Rechte wahrneh-
men (z.B. mittels Zuteilung eines individuel-
len Logins). Die „Geschäftsordnung für On-
line-Mitgliederversammlungen“ ist nicht Be-
standteil der Satzung. Für Erlass, Änderung 
und Aufhebung dieser Geschäftsordnung ist 
der Vorstand zuständig, der hierüber mit ein-
facher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktu-
elle Fassung der Geschäftsordnung wird mit 
der Veröffentlichung auf der Homepage des 
Vereins für alle Mitglieder verbindlich. 

§7 Vorstand §7 Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei 

und höchstens sieben Personen. Die Reprä-
sentation vielfältiger verschiedener Ge-
schlechter ist im Vorstand ausdrücklich er-
wünscht. Mindestens ein Drittel des Vor-
stands definiert sich eher weiblich, mindes-
tens ein Drittel des Vorstands definiert sich 
eher männlich. Der Vorstand kann sich eine 
Geschäftsordnung geben, in der u.a. eine 
Arbeitsverteilung festgelegt wird. 

1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei und 
höchstens sieben Personen. Der Vorstand soll 
möglichst vielfältig sein, hinsichtlich der 
sexuellen Orientierungen und 
Geschlechtsidentitäten seiner Mitglieder. Pro 
Vorstandstriple definiert sich mindestens eine 
Person eher weiblich und mindestens eine 
Person eher männlich. Der Vorstand kann 
sich eine Geschäftsordnung geben, in der u.a. 
eine Arbeitsverteilung festgelegt wird. 

– 2. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Die Mit-
gliederversammlung kann aber beschließen, 
dass er für seinen Zeitaufwand eine angemes-
sene Vergütung erhält, deren Höhe von der 
Mitgliederversammlung bestimmt wird. 



Abstimmungsergebnisse online-Mitgliederversammlung VLSP e.V., 28.3.2021 
Abstimmungstool: Votes-Up 
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